
Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk Gerlingen 

Öffentliche Bekanntmachung 

Veröffentlichung gem. § 16 Abs. 4 EigBG 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2025 über den Jahresabschluss 
für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk Gerlingen 
wie folgt Beschluss gefasst: 

1. Lage- und Abschlussbericht 2023 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht der Betriebsleitung über den Jahresabschluss 
2023 zur Kenntnis. Gleichzeitig wird den über- und außerplanmäßigen Erträgen und 
Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen zugestimmt.  

2. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 

Feststellungsbeschluss für den Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk 2023 
 
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der 
Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest: 
 

1. Ergebnisrechnung       EUR 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 2.223.557,41 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.573.416,59 

1.3 Ordentliches Ergebnis -349.859,18 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

1.6 Sonderergebnis 0,00 

1.7 Gesamtergebnis -349.859,18 
      

 

2. Finanzrechnung       EUR 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.986.117,73 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.283.928,38 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung -297.810,65 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.908,41 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.226.417,04 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.206.508,63 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -1.504.319,28 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.880.000,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 100.415,83 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 1.779.584,17 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands 275.264,89 

2.12 Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen -275.264,89 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 0,00 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 0,00 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 0,00 

             



3. Bilanz EUR 

3.1 Immaterielles Vermögen 3,00 

3.2 Sachvermögen 8.584.829,76 

3.3 Finanzvermögen 1.645.705,60 

3.4 Abgrenzungsposten 0,00 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 10.230.538,36 

3.7 Basiskapital 1.150.406,82 

3.8 Rücklagen 1.053.558,69 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 914.530,14 

3.11 Rückstellungen 0,00 

3.12 Verbindlichkeiten 7.112.042,71 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite 10.230.538,36 

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der ordentliche Jahresverlust von 349.859,18 € wird aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. 

4. Entlastung

Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2023 Entlastung erteilt. 

Gemäß § 16 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz ist der Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses ortsüblich bekanntzugeben. 

Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht des Eigenbetriebs 
Städtisches Wasserwerk Gerlingen für das Haushaltsjahr 2023 wird von 
Montag, den 19.01.2026 bis Dienstag, den 27.01.2026 während der 
Dienstzeiten beim Bürgermeisteramt Gerlingen (Rathausplatz 1, Erdgeschoss, 
Zentrale) zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt.  

Zusätzlich steht der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht auf der 
Homepage der Stadt Gerlingen unter Rathaus > Gemeinderat & Politik > 
Haushaltsplan zum Abruf bereit. 

Gerlingen, den 30.12.2025 

Dirk Oestringer 
Bürgermeister 
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